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Bekanntmachung 
des Zweiten Staatsvertrages 

zur Änderung des 
Rundfunkstaatsvertrages 

(Z weiter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Vom 13. Dezember 1995 

Der Landtagdes Freistaates Bayern hat mit Be
schluß vom 12. Dezember 1995 dem am 22. Juni 
1995 unterzeichneten Zweiten Staatsvertrag zur 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages (Zweiter 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) zugestimmt. 
Der Staatsvertrag wird nachstehend bekanntge
macht. 

München, den 13. Dezember 1995 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoi b er 

Zweiter Staatsvertrag 
zur Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 
(Zweiter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein, 

und der Freistaat Thüringen 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

§ 29 AbS.1 des Rundfunkstaatsvertrages vom 
31. August 1991, zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Ersten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 2., 
3., 4., 11., 24., 28. Februarll. März 1994, wird wie 
folgtgeändert : 

a) Satz 2 wird wie folgtgefaßt: . 

"Mittel aus dem Anteil nach Satz 1 können bis 
zum 31 Dezember 2000 aufgrund besonderer Er
mächtigung durch den Landesgesetzgeber auch 
für die Förderung von landesrechtlich gebotener 
technischer Infrastruktur zur terrestrischen 
Versorgung des gesamten Landes und zur Förde
rung von Projekten für neuartige Rundfunk
übertragungstechniken verwendet werden. " 

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

"Formen der nichtkommerziellen Veranstaltung 
von lokalem und regionalem Rundfunk können 
aus dem Anteil nach Satz 1 aufgrund besonderer 
Ermächtigung durch den Landesgesetzgeber ge
fördert werden. " 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 1996 in 
Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 1995 nicht alle 
Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 
Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister
präsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hin
terlegung der Ratifikationsurkunden mit . 

Berlin, den 22 . Juni 1995 

Für das Land Baden-Württemberg 

Erwin Teufel 

Für den Freistaat Bayern 

Dr. Edmund Stoi ber 

Für das Land Berlin 

i. V. Kähne 

Für das Land Brandenburg 

Alwin Ziel 

Für die Freie Hansestadt Bremen 
Klaus Wedemeier 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

Dr. Voschera u 

Für das Land Hessen 

Hans Eichel 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

Dr. Berndt Seite 

Für das Land Niedersachsen 

Gerhard Schröder 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Dr. h.c. Johannes Ra u 

Für das Land Rheinland-Pfalz 

Kurt Beck 

Für das Saarland 

i. V. Christiane Kraj ewski 

für den Freistaat Sachsen 

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

Dr. Reinhard Höppner 

Für das Land Schleswig-Holstein 

Heide Simonis 

Für den Freistaat Thüringen 

Dr. Bernhard V 0 gel 

Protokollerklärungen zum Staatsvertrag 

Protokollerklärung des Saarlandes: 

Das Saarland geht davon aus, daß der bisherige Fi
nanzausgleich zwischen den Landesrundfunkan
stalten, an dem die Landesanstalt·für das Rund
funkwesen Saarland gemäß § 4 Satz 3 Rundfunkfi
nanzierungsstaatsvertrag mittelbar teilnimmt, un
angetastet bleibt.- Es erwartet, daß eine gleichge
wichtigere finanzielle Ausstatt~.mg der Landesme
dienanstalten in dem geplanten Staatsvertrag zu 
Fragen der Medienkonzentration und der Zusam
menarbeit der Landesmedienanstalten geregelt 
wird. 

Protokollerklärung des Landes Schleswig-Holstein: 

Schleswig-Holstein ist einverstanden, daß sein Vor
schlag zur Förderung einer Stiftung Medientest in 
die weiteren Beratungen zur ' Novellierung des 
Rundfunkstaatsvertrages einbezogen wird. 
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